
Einige Anregungen der Stadt Lün~nfür das Trianel-Kohlekraftwerk werden umgesetzt, diese nicht:
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Emissionsgrenzwert für Gesamtstaub wird nicht abgesenkt

Manfred Ungethüm von Trianel vor einer Modellzeichnung des
geplanten Kohlekraftwerks. (Bild:Ingo Neubold)

lünen. Zum Schutz vor ei­

ner Erhöhung der Feinstaub­
belastung den Emissions­
grenzwert für Gesamtstaub
absenken - dieser Wunsch

im Zusammenhang mit dem
geplanten Bau des Trianel­
Kohlekraftwerks wird der
Stadt lünen nicht erfüllt.

Was aus den Anregungen der
Verwaltung im Genehmi­
gungsverfahren für das Tria­
nel-Kohlekraftwerk gewor-,
den ist, erfahren die Mitglie­
der des Stadtentwicklungs­
ausschusses in ihrer Sitzung
am 3. Juni. Der Hinweis, dass
bei den Emissionsgrenzwer­
ten eine neue europäische
Richtlinie für Großfeuerungs­
anlagen zu beachten sei,
bleibt ohne Wirkung. "Der
Anregung wurde nicht ge­
folgt", heißt es in dem Papier.

Folgende Ausführungen
stehen laut Verwaltungsvor-

lage im Vorbescheid der Be­
zirksregierung:

• Der Kraftwerksblock ist so
auszuführen, dass eine Wär­
meauskopplung grundsätz­
lich nachgerüstet werden

kann (Kraft-Wärme-Kopp-
lung) .

• Dem Kühlwasser sollen
nur Zusatz stoffe beigegeben
werden, die speziellen Vorga­
ben der Abwasserverordnung

sowie dem Stand der Technik
entsprechen. Eine kontinu­
ierliche Mikrobiozidbehand­
lung der offenen Kühlkreis­
läufe und des Nasskühlturms
soll nur mit Wasserstoffpero­
xid, UV-Behandlung oder
Ozon erfolgen. Das Kühlwas­
ser ist mindestens halbjähr­
lich auf Legionellen untersu­
chen zu lassen. Bei Feststel­
lung eines Handlungsbedarfs
sind unverzüglich Maßnah­
men nach dem Stand der
Technik durchzuführen.

• Die Errichtung der Kraft­
werksbauteile ist durch einen
Sachverständigen für Schall­
schutz gemäß ihres gestuften
Fortschritts (in Planung und
Bau und Betriebsaufnahme
begleiten zu lassen.

• Der Kreis Unna, die Stadt
Lünen und die Trianel Power­
Projektgesellschaft haben im
April 2008 einen "öffentlich­
rechtlichen Vertrag über die

Durchführung naturschutz­
rechtlicher Kompensations­
maßnahmen für die Errich­
tung eines Kohlekraftwerks
im Stummhafen Lünen" ge­
schlossen. Die Durchführung
der Maßnahmen wird durch
den Kreis Unna erfolgen. Dei
Vertrag enthält auch eine

. Festlegung über deren Finan­
zierung. Die Stadt Lünen hat
dem Kreis einen Maßnah­
menplan vorschlagen. In ers­
ter Priorität sind sichtver­
schattende Maßnahmen in
Erholungsbereichen (Hecken,
Gehölzgruppen, Baumrei­
hen) vorgegeben. Sollte der
Kreis dies nicht umsetzen
können, etwa wegen Schwie­
rigkeiten im Grunderwerb,
sind Maßnahmen der zweiten
Priorität - landschaftsprägen­
de wie die Umwandlung von
Ackerland, Uferrandstreifen,
Anlegung von Kleingewäs­
sern - nachzuziehen.


